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Ja zur Verfassungsinitiative
betreffend Änderung von § 82 der Kantonsverfassung:

Effizient und Erneuerbar - Natürlich Thurgau!

§ 82

Wasser, Energie,
Förderung Energie-
effizienz

Kanton und Gemeinden sorgen für die Bereitstellung von Wasser1

und Energie.

Sie können Versorgungs- oder Kraftwerke führen.2

Sie fördern Massnahmen zur Nutzung umweltverträglicher3

erneuerbarer Energien und schaffen Anreize für eine sparsame
und effiziente Energieverwendung im Kanton Thurgau. 


